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46. Deutscher Psychotherapeutentag in Leipzig

Der 46. Deutsche Psychotherapeuten-
tag (DPT) am 16./17. Mai 2025 in Leipzig 
forderte eine ambitionierte Politik für die 
psychische Gesundheit. Das Parlament 
der Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK) trat unter der Leitung von Bir-
git Gorgas, Dr. Jürgen Tripp und Stuart 
Massey Skatulla zusammen. Der Präsi-
dent der gastgebenden Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer, Dr. Gregor 
Peikert, begrüßte die Delegierten und 
erinnerte an das geistige Erbe der Stadt 
Leipzig. Kultur, Psychologie und Politik 
seien hier eng verwoben und prägten 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Wie keine andere Stadt sei Leipzig auch 
ein Symbol für die friedliche Wende hin 
zur Demokratie 1989/90. Wichtig sei 
es, Brücken zu bauen – zwischen Pro-
fession, Politik und Gesellschaft. 

Psychotherapie – Stabilisator des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts

„Die Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten sind im Kontakt mit 

den Menschen oft die Ersten, die er-
kennen, wie sich Krisen auswirken. Die 
psychotherapeutische Versorgung ist 
daher auch ein wichtiger Baustein für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
weil sie die Resilienz und die Bewäl-
tigungskompetenzen der Menschen 
stärkt“, hob die sächsische Staatsmi-
nisterin Petra Köpping hervor. Gerade 
in Ostdeutschland, wo viele Menschen 
durch Transformationen und Anerken-
nungsbrüche geprägt sind, müsse die-
ser Beitrag gewürdigt, erhalten und 
ausgebaut werden. 

Corinna Klinger, Psychiatriekoordinatorin 
der Stadt Leipzig, betonte, dass Men-
schen Halt brauchten – besonders in Zei-
ten multipler Krisen. Die psychosozialen 
Belastungen stiegen und mit ihnen der 
Bedarf an verlässlicher Unterstützung. 
Angebote zu erhalten, sei eine Frage 
gesellschaftlicher Gerechtigkeit und des 

Zusammenhalts. Wenn alle Akteur*innen 
gemeinsam für mehr psychische Ge-
sundheit einträten, würde Schritt für 
Schritt eine Versorgung geschaffen, die 
allen Menschen gerecht wird.

Wir nehmen die Koalition beim 
Wort

„Die Bundesregierung hat sich im Ko-
alitionsvertrag viel vorgenommen, um 
die psychische Gesundheit der Men-
schen umfassend zu stärken – von der 
Prävention und Früherkennung über die 
Versorgung und Fachkräftesicherung 
bis hin zur Digitalisierung und Entbü-
rokratisierung. Entscheidend ist jetzt 
aber die Umsetzung. Wir nehmen die 
Koalition beim Wort“, sagte Dr. Andrea 
Benecke, Präsidentin der BPtK. „Die 
Politik braucht jetzt Mut und Fokus, 
damit sich auch künftige Generationen 
auf eine gesicherte psychotherapeuti-

V. l.: Sächsische Staatsministerin Petra Köpping, MdL, Dr. Gregor Peikert und  
Dr. Andrea Benecke (Fotos: BPtK / Sandrino Donnhauser)

Corinna Klinger
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sche Versorgung verlassen können.“ Im 
Fokus stehen zentrale Versorgungsfra-
gen: Die separate Bedarfsplanung für 
Kinder und Jugendliche, eine Reform 
der psychotherapeutischen Versorgung 
im ländlichen Raum sowie die dringend 
notwendige Finanzierung der Weiterbil-
dung. Angesichts der steigenden Zahl 
psychischer Erkrankungen und eines 
sich verschärfenden Fachkräfteman-
gels forderte die Präsidentin eine ra-
sche Umsetzung. 

Mit einer „Digitalen Agenda 2030“ soll 
die professionsinterne Beratung un-
ter anderem zu Künstlicher Intelligenz 
(KI) in enger Zusammenarbeit mit den 
Landeskammern intensiviert werden. 
Ziel sei es, die Digitalisierung patien-
tenzentriert, ethisch fundiert und prak-
tisch nutzbar zu gestalten. Der neue 
Geschäftsführer der BPtK, Dr. Ben 
Möbius, präsentierte die strategischen 
Überlegungen zu diesem zentralen Pro-
jekt, bei dem in einem zielgerichteten 
partizipativen Prozess die Landeskam-
mern und die BPtK-Gremien aktiv ein-
bezogen werden sollen.

In Zeiten globaler Bedrohungen sei 
es zentral, Haltung zu zeigen – in der 
Versorgung und im gesellschaftlichen 
Diskurs. „Die Verpflichtung auf die 
Menschenrechte wird immer unser 
ethischer Kompass sein“, so Benecke. 
Sie warnte mit deutlichen Worten vor 
Stigmatisierung und Diskriminierung 

von Menschen mit psychischen Erkran-
kungen. 

Die Delegierten würdigten die intensi-
ve Arbeit des Vorstands ausdrücklich. 
Zentrale Themen der Aussprache wa-
ren unter anderem die Finanzierung 
der Weiterbildung und der Einsatz der 
Studierenden, der Erhalt des Erstzu-
gangsrechts in der Psychotherapie, Da-
tenschutzlücken bei der elektronischen 
Patientenakte und das Zukunftsthema 
KI sowie Prävention.

Sichere Finanzierung der Weiter-
bildung zentral

Die Weiterbildung des psychotherapeu-
tischen Nachwuchses und ihre Finan-
zierung bleiben Schwerpunktthema. 
„Auf dem Weg zu einer Gesetzesän-
derung haben wir ein sehr wichtiges 
Etappenziel erreicht. Im Koalitions-
vertrag haben CDU/CSU und SPD die 
Sicherstellung der Finanzierung der 
Weiterbildung vereinbart.“ Im Namen 
des Vorstands dankte die Präsidentin 
allen Mitstreiter*innen in Kammern 
und Verbänden – und insbesondere 
den Studierenden. Jetzt müsse der Ge-
setzgeber zügig handeln. „Nur mit der 
Gewissheit einer ausreichenden Finan-
zierung, die Psychotherapeut*innen in 
Weiterbildung ein angemessenes Ge-
halt sichere und auch die weiteren Kos-
ten der Weiterbildung abdecke, werde 
es genügend Kolleg*innen und andere 

Verantwortliche geben, die Weiterbil-
dungsstellen schaffen werden“, stellte 
Benecke klar. 

Trotz der ausstehenden Regelungen zur 
Finanzierung engagiere sich der Berufs-
stand in den Weiterbildungsgremien der 
BPtK weiter intensiv für die Umsetzung. 
Zentrale Themen der laufenden Arbeit 
seien der Austausch zur Beratung und 
Gewinnung neuer Weiterbildungsstät-
ten und -befugten, die Auslegung die-
ser Regelungen in den Ordnungen, die 
Klärung von Kooperationen mit Weiter-
bildungsinstituten, eine Klarstellung be-
züglich der Möglichkeiten und Grenzen 
der Theorievermittlung in Onlineforma-
ten und die Regelung der Weiterbildung 
Hypnotherapie. Beim kommenden DPT 
würde dann voraussichtlich eine Reihe 
von Ergebnissen zur Diskussion und zur 
Abstimmung gestellt. 

„Fortschritte gibt es im Bereich der Ju-
gendhilfe. In einer ersten Erziehungs-
beratungsstelle kann mit der Weiterbil-
dung begonnen werden“, gab Benecke 
bekannt. Das gebe vergleichbaren Ein-
richtungen jetzt eine wichtige Orientie-
rung, wie der Gemeindespsychiatrie.

Die anschließende Debatte zeichnete 
ein breites Bild von den Herausforderun-
gen bei der Umsetzung der Weiterbil-
dung. Im Fokus stand die Finanzierung 
der Weiterbildung. Vertreter*innen po-
tenzieller Weiterbildungsstätten wiesen 

Versammlungsleitung (v. l.): Stuart Massey Skatulla, Birgit Gorgas, Dr. Jürgen Tripp
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auf spezifische Problemlagen hin, falls 
es nicht rasch gesetzliche Lösungen zur 
Finanzierung gebe. Das Spannungsfeld 
von wachsenden Absolventenzahlen ei-
nerseits und Deckungslücken bei der Fi-
nanzierung andererseits dürfe keine 
Fehlentwicklungen zulassen, die eine 
Ausbeutung des Nachwuchses fort-
schreibe. Die BPtK-Präsidentin sicherte 
zu, dass die Kammern mit Blick auf die 
Reformziele standhaft bleiben und keine 
prekären Verhältnisse dulden würden. 
Gleichzeitig erteilte sie Überlegungen ei-
ne Absage, den Fachpsychotherapeu-
tenstandard durch grundlegende Verän-
derungen der Weiterbildungsordnungen 
abzusenken. 

Qualitätssicherung muss Versor-
gung verbessern – nicht schaden

Die datengestützte Qualitätssicherung 
nach der DeQS-Richtlinie steht stark in 
der Kritik. „Dieses QS-Verfahren ist für 
die ambulante psychotherapeutische 
Versorgung grundsätzlich ungeeignet. 
Es produziert statistisch auffällige Er-
gebnisse, die fachlich nicht eingeord-
net und für Qualitätsverbesserungen 
genutzt werden können. Es erzeugt 
nicht Qualität, sondern Belastung, Un-
sicherheit und Irreführung“, erklärte 
BPtK-Vizepräsident Dr. Nikolaus Mel-
cop. Psychotherapeut*innen wird wert-
volle Behandlungszeit genommen. Sie 
werden unter diffusen Druck gesetzt, 

können aber durch die Ergebnisse keine 
relevanten Informationen zur Verbesse-
rung ihrer Patientenbehandlung erhal-
ten. Im geplanten öffentlichen Qualitäts-
portal wird es verzerrte und irreführende 
Informationen über Praxen geben und 
fragwürdige Rankings. Diese können 
sich dann wiederum durch die erzeugten 
falschen Erwartungen negativ auf einzel-
ne psychotherapeutische Behandlungen 
und auf die Versorgung auswirken. Mel-
cop forderte: „Angesichts der grund-
sätzlich nicht veränderbaren Defizite 
des QS-Verfahrens braucht es eine klare 

Korrektur des gesetzlichen Auftrags. Die 
Politik muss die gesetzliche Regelung zu 
dem QS-Verfahren ambulante Psycho-
therapie streichen und die Erprobung 
umgehend beenden.“ 

Andreas Pichler, Präsident der Psychothe-
rapeutenkammer Nordrhein-Westfalen, 
beschrieb eindrücklich die Erfahrungen 
mit dem QS-Verfahren, das in NRW ge-
rade erprobt wird. Er berichtete, dass die 
Dokumentationspflichten zeitintensiv sei-
en und die Kolleg*innen davon abhielten, 
sich der psychotherapeutischen Arbeit 
mit Patient*innen zu widmen. Noch im-
mer fehle eine Vergütungsregelung, mit 
der die Kosten für die QS-Software und 
die zusätzlichen Dokumentationspflich-
ten kompensiert werden. Pichler machte 
deutlich: Der Aufwand, der für das QS-
Verfahren betrieben werden muss, bin-
det nicht nur Zeit in den Praxen, sondern 
verursacht auch beträchtliche Kosten im 
Gesundheitswesen insgesamt – bei un-
klarem Nutzen. Schon in der Erprobungs-
phase sei absehbar, dass das Verfahren 
mehr Bürokratie als Qualität schafft.

Wie kann demgegenüber eine Qualitäts-
sicherung in der ambulanten Psychothe-
rapie aussehen, die wissenschaftlich 
fundiert ist, tatsächliche Qualitätsver-
besserungen ermöglicht – und dabei der 
Behandlungspraxis Vorteile bringt? Dr. 
Matthias Volz, wissenschaftlicher Mitar-

Dr. Matthias Volz

BPtK-Vorstand (v. l.): Wolfgang Schreck, Sabine Maur, Dr. Andrea Benecke, Cornelia Metge, 
Dr. Nikolaus Melcop
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beiter im Fachgebiet Klinische Psycholo-
gie und Psychotherapie an der Universi-
tät Kassel, unterstrich das Potenzial von 
Monitoring- und Feedbackansätzen für 
eine professionsgetragene Qualitätssi-
cherung in der ambulanten Versorgung. 
Diese Ansätze wurden in zahlreichen 
Studien wissenschaftlich validiert. Sie 
ermöglichen gezielte Qualitätsverbesse-
rungen für die einzelnen Behandlungen 
und auch auf Praxisebene. Sie berück-
sichtigen systematisch die Perspektive 
der Patient*innen und sind für verschie-
dene Verfahren, Settings und Patienten-
gruppen entwickelt worden. Zugleich 
werden dysfunktionale und irreführende 
Einrichtungsvergleiche verhindert. Der 
Fokus wird dabei auf eine wirksame 
Nutzung der internen Qualitätssicherung 
gesetzt, indem verschiedene Systeme 
genutzt und individuell praxisgerecht 
ausgestaltet werden können. 

Seit mehreren Jahren diskutiere die 
BPtK gemeinsam mit Landespsycho-
therapeutenkammern, Wissenschaft
ler*innen und Praktiker*innen Modelle 
der Qualitätssicherung, die eine tragfä-
hige Alternative zu dem derzeit in NRW 
erprobten Modell darstellen können. Die 
Profession sei hier in der Verantwortung 
zu handeln. Im nächsten Schritt sollen 
die Vorschläge im Rahmen eines brei-
ten internen Beratungsprozesses weiter 
präzisiert werden und in einer Richtungs-
entscheidung auf dem 47. DPT münden. 
Ziel sei es, der Politik als Alternative zu 
dem derzeit gestarteten QS-System 
ein durchdachtes evidenzbasiertes QS-
Konzept vorlegen zu können. Die Qua-
litätssicherung der ambulanten Psycho-
therapie müsse wieder in die Hände der 
Profession gelegt werden. „Wir verfü-
gen über die wissenschaftliche Evidenz, 
über funktionierende Modelle und über 
das Engagement einer Berufsgruppe, 
die Qualität nicht als Pflicht, sondern als 
Teil ihrer Identität versteht“, so Cornelia 
Metge, Mitglied des Vorstands.

In der Aussprache kritisierten die Dele-
gierten den fehlenden Nutzen des QS-
Verfahrens wie auch den enormen Zeit-
aufwand und stellten die Sinnhaftigkeit ei-
ner Erprobung infrage, wenn die Mängel 
in so eklatanter Weise schon im Vorfeld 
deutlich geworden seien. Die Darstellung 

der Monitoring- und Feedbackansätze 
fand Anklang bei den Delegierten. Sie be-
tonten die Notwendigkeit, die Qualitätssi-
cherung in der Psychotherapie wieder in 
die eigene Hand zu nehmen und begrüß-
ten die Initiative des BPtK-Vorstands, ei-
nen alternativen professionseigenen QS-
Ansatz zu entwickeln. Der Vorstand solle 
schon jetzt mit der Politik sondieren, ob 
und unter welchen Voraussetzungen die 
Politik bereit sei, den gesetzlichen Auf-
trag zu streichen.

Psychosoziale Notfallversorgung 
stärken – Profession vorbereitet 
in Krisenfällen

Angesichts von Naturkatastrophen, 
Großschadensereignissen und der ver-
änderten sicherheitspolitischen Lage 
muss der gesundheitliche Zivil- und Ka-
tastrophenschutz gestärkt werden. Die 
Profession sei gefordert, Verantwortung 
zu übernehmen – koordiniert, qualifiziert 
und flächendeckend, so Vizepräsidentin 
Sabine Maur. Die Flutkatastrophe im 
Ahrtal habe deutlich gezeigt: Die Profes-
sion sei handlungsfähig. Doch: Es fehl-
ten koordinierte Strukturen. „Bis heute 
gibt es keine geregelte Schnittstelle zwi-
schen Psychosozialer Notfallversorgung 
(PSNV) und dem Gesundheitssystem“, 
mahnte Maur. Es dürfe nicht vom Zu-
fall oder vom persönlichen Engagement 
Einzelner abhängen, ob Hilfe vor Ort 
funktioniert. Es brauche klare Zuständig-
keiten, geregelte Abläufe und definierte 
Ansprechpartner*innen – insbesondere 
in den Kammern. Maur berichtete, dass 

die BPtK sich in einer interministeriellen 
Arbeitsgruppe beim Bundesgesund-
heitsministerium aktiv einbringe, um die 
Rolle der Psychotherapeutenschaft im 
Katastrophenschutz strukturell zu ver-
ankern. Auch die Bundeswehr habe in 
Krisenfällen Bedarf an ziviler Unterstüt-
zung. 

Dr. Sabine Ahrens-Eipper (OPK) berich-
tete am Beispiel des Attentats in Mag-
deburg, dass durch enge Kooperation 
allen Betroffenen rasch Behandlungs-
plätze angeboten werden konnten. „Die 
länderübergreifende Struktur der OPK 
war hier ein klarer Vorteil: Krisen ma-
chen nicht an Ländergrenzen halt – Ver-
sorgung darf es auch nicht“, so Ahrens-
Eipper. Ziel müsse daher sein, in allen 
Bundesländern ein vergleichbares Ni-
veau an PSNV-Strukturen zu etablieren. 
Dafür bräuchte es vorbereitende Maß-
nahmen, wie Konzepte für verschiede-
ne Krisenszenarien (Naturkatastrophen, 
Anschläge, Landesverteidigungs- und 
Bündnisfall), klare Kommunikationswe-
ge, verlässliche Ansprechpartner*innen 
in den Kammern, Information und Schu-
lung der Mitglieder und strukturelle Me-
chanismen, um Helfer*innen gezielt ak-
tivieren zu können. 

Weitere Themen auf dem 46. DPT

Oliver Staniszewski wurde als Vertreter 
der Kinder- und Jugendlichenpsycho
therapeut*innen im Länderrat mit 
großer Mehrheit gewählt. Er folgt auf 
Bernhard Moors. In Gedenken an den 

46. Deutscher Psychotherapeutentag
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plötzlich verstorbenen Bernhard Moors 
würdigten die Delegierten ihren Kolle-
gen und sein Wirken. 

Die Delegierten befassten sich auch 
mit Fragen zur Satzung der BPtK und 
zur Geschäftsordnung der Deutschen 
Psychotherapeutentage und beschlos-

sen Änderungen zu Abstimmungsver-
fahren und der Berücksichtigung von 
nach neuem Recht Approbierten. Die 
Beratungen zur Satzungsänderung hin-
sichtlich der Besetzung der Versamm-
lungsleitung sowie zu den darin zu be-
rücksichtigenden Berufsgruppen wur-
den nicht abgeschlossen.

Resolutionen

Abschließend verabschiedeten die De-
legierten Resolutionen, die hier einge-
sehen werden können: https://www.
bptk.de/neuigkeiten/resolutionen-des-
46 -deutschen-psychotherapeutenta 
ges/.

Der Koalitionsvertrag gibt der psychischen Gesundheit einen neuen Stellenwert

Die Bundesregierung hat mit dem Koa-
litionsvertrag den Fahrplan für die politi-
sche Ausgestaltung der nächsten Jah-
re vorgelegt. Was ist mit Blick auf die 
psychische Gesundheit konkret von der 
neuen Regierung zu erwarten?

Von der Prävention über die Versorgung 
erkrankter Menschen, die Fachkräfte-
sicherung und den Zivil- und Katastro-
phenschutz bis hin zur Digitalisierung 
und Entbürokratisierung – der Koaliti-
onsvertrag enthält zahlreiche Vorhaben 
zur Förderung der psychischen Gesund-
heit. Zum ersten Mal ist der Psychothe-
rapie in einem Koalitionsvertrag ein ei-
genes Unterkapitel gewidmet worden. 
Sie wurde damit auf dieselbe Stufe ge-
hoben wie die Krankenhausversorgung, 
die Prävention und die Gesundheits-
wirtschaft. 

Für BPtK-Präsidentin Dr. Andrea 
Benecke ist dieser Abschnitt des Ko-
alitionsvertrages das Ergebnis des en-
gagierten Zusammenspiels zwischen 
Landeskammern und Bundeskammer. 
Dadurch gelang es, dass die klar und 
gut begründeten Forderungen in den 
Verhandlungen aufgegriffen wurden 
und im Koalitionsvertrag ihren Nieder-
schlag fanden. 

Dazu zählen insbesondere die separa-
te Bedarfsplanung für die psychothe-
rapeutische Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen sowie die Reform 
der Bedarfsplanung zur Versorgung des 
ländlichen Raums. Auch die sichere Fi-
nanzierung der psychotherapeutischen 
Weiterbildung hat Eingang in den Koa-
litionsvertrag gefunden. Die Politik hat 
offensichtlich verstanden, dass sie an 
diesem Thema nicht vorbeikommt.

Mit der geplanten Strategie „Mentale 
Gesundheit für junge Menschen“ setzt 
die Koalition einen starken Fokus auf 
Prävention und Früherkennung von psy-
chischen Erkrankungen bei Kindern und 
Jugendlichen. Die Frühen Hilfen sollen 
aufgestockt und auf Kinder im Alter 
von vier bis sechs Jahren modellhaft 
ausgeweitet werden. Auch das Suizid-
präventionsgesetz wird als Gesetzge-
bungsvorhaben benannt. Mit Blick auf 
die Suchtprävention sollen Maßnahmen 
gegen Alltagssüchte vorangetrieben 
werden; zudem soll das Cannabisge-
setz evaluiert werden. 

Die Bundesregierung plant zudem die 
Einführung eines Primärarztsystems 
im somatischen Bereich. Für BPtK-
Präsidentin Benecke steht fest: Der 
Direktzugang zur Psychotherapie und 
die Steuerung der Patient*innen mithil-
fe der psychotherapeutischen Sprech-
stunde sind ein Erfolgsmodell, das sich 
bewährt hat. 

Angesichts von Naturkatastrophen, 
Großschadensereignissen und einer ver-
änderten außenpolitischen Sicherheits-
lage plant die Koalition, die notwendigen 
Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung 
im Rahmen des gesundheitlichen Zivil- 
und Katastrophenschutzes abgestimmt 
zu koordinieren und feste Zuständigkei-
ten zu definieren. Die Profession wird 
sich in den nächsten Monaten darüber 
austauschen, welchen Beitrag sie im Kri-
senfall leisten kann.  

Mit Blick auf die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens sollen die nied-
rigschwellige Onlineberatung in der 
Psychotherapie und die Nutzung von 
Digitalen Gesundheitsanwendungen 

(DiGA) gestärkt werden. Um eine flä-
chendeckende Versorgung zu ermögli-
chen, ist zudem geplant, die Rahmen-
bedingungen für Videosprechstunden 
und das Telemonitoring für eine flä-
chendeckende Versorgung zu verbes-
sern. Die Koalitionär*innen bekennen 
sich zur elektronischen Patientenakte 
(ePA). Die BPtK steht mit dem Bundes-
gesundheitsministerium (BMG) in en-
gem Austausch, um insbesondere Da-
tenschutzlücken in der ePA für Kinder 
und Jugendliche zu beseitigen. 

Um das Gesundheitswesen zu ent-
lasten, plant die Bundesregierung ein 
Gesetzgebungsverfahren zur Bürokra-
tieentlastung. Im Verlauf dieses Verfah-
rens sollen unter anderem Vorschriften 
und Pflichten auf ihre Notwendigkeit 
hin untersucht werden. Auch der Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur 
Behandlungsdokumentation wird als 
Ziel formuliert.

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: 
Im Koalitionsvertrag ist eine Reform zur 
Versorgung von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen in psychiatrischen 
Kliniken nicht vorgesehen. Die BPtK 
wird sich dennoch dafür einsetzen, 
dass die stationäre psychotherapeuti-
sche Versorgung gestärkt wird. 

Fazit: Der Koalitionsvertrag ist ein gutes 
politisches Fundament. Jetzt gilt es, 
dass darin enthaltene Ankündigungen 
zügig umgesetzt werden. Die Bundes-
regierung ist in der Pflicht, ihren Worten 
auch Taten folgen zu lassen. Die BPtK 
ist entschlossen, die wichtigen Aufga-
ben in gemeinsamer Verantwortung mit 
der Politik schnell und lösungsorientiert 
anzugehen.
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Geschäftsstelle

Klosterstraße 64
10179 Berlin
Tel.: 030/278785–0
info@bptk.de
www.bptk.de

Infoblätter für Patient*innen zur elektronische Patientenakte (ePA)

Am 29. April 2025 ist der bundeswei-
te Rollout der elektronischen Patiente-
nakte (ePA) gestartet. Alle gesetzlich 
Versicherten erhalten diese, sofern sie 
nicht widersprechen. Versicherte haben 
jedoch die Möglichkeit, in der ePA-App 
oder bei der Ombudsstelle ihrer Kran-
kenkasse die ePA im Ganzen abzuleh-
nen oder in einzelnen Anwendungsfäl-
len zu widersprechen. 

Psychotherapeut*innen können die ePA 
ihrer Patient*innen bis zum 1. Oktober 
2025 auf freiwilliger Basis nutzen, an-
schließend gilt eine gesetzliche Befül-
lungspflicht. Um Psychotherapeut*innen 
bei der Beratung ihrer Patient*innen 
und Sorgeberechtigten bei Fragen zur 
ePA zu unterstützen, hat die Bundes-
psychotherapeutenkammer (BPtK) ihre 
Praxis-Info ePA aktualisiert und Infor-

mationsblätter für verschiedene Patien-
tengruppen zusammengestellt: für er-
wachsene Patient*innen, für Jugendli-
che ab 15 Jahren, die ab diesem Alter 
frei über ihre ePA entscheiden können, 
und für Sorgeberechtigte von Kindern 
und Jugendlichen bis 15 Jahre. Alle In-
formationsblätter sind auch in einfacher 
Sprache verfügbar: https://www.bptk.
de/praxis-infos/publication-1/.

BPtK-Curriculum: Klimakrise und psychische Gesundheit

Die Klimakrise verschärft soziale Un-
gleichheiten und belastet zunehmend 
die psychische Gesundheit – besonders 
bei vulnerablen Gruppen wie Kindern 
und Jugendlichen, Menschen in sozial 
benachteiligten Lebenslagen, Älteren 
und Menschen mit psychischen Erkran-
kungen. Das Gesundheitswesen muss 
auf diese Herausforderungen reagie-
ren. Angehörige der Heil- und Gesund-
heitsberufe benötigen entsprechendes 
Fachwissen und Handlungskompetenz.

Die AG „Klima- und Umweltschutz“ der 
BPtK hatte daher im vergangenen Jahr 

ein Online-Fortbildungscurriculum für 
Psychotherapeut*innen entwickelt. Die 
Fortbildung vermittelt Grundlagen zu 
psychischen Belastungen aufgrund der 
Klimakrise, berufsrechtlichen und ethi-
schen Aspekten, präventiven Maßnah-
men sowie zu Prävention und Notfall-
versorgung nach Extremwetterereignis-
sen. Auch eine nachhaltige klimafreund-
liche Praxisgestaltung ist Thema.

„Die psychischen Folgen der Klima-
krise betreffen uns alle – doch beson-
ders verletzliche Gruppen brauchen 
gezielte Unterstützung“, betont Dr. 

Andrea Benecke, Präsidentin der BPtK. 
„Psychotherapeut*innen können einen 
wichtigen Beitrag leisten.“ 

Nach dem erfolgreichen ersten Durch-
lauf Anfang des Jahres startete im Früh-
jahr 2025 nun der zweite Durchgang der 
Fortbildungsreihe. Die Fortbildung wird 
von der Landesvereinigung für Gesund-
heit und Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen Bremen e.V. (LVG & 
AFS) durchgeführt und bundesweit on-
line angeboten. 

Ambulante Komplexbehandlung für Kinder und Jugendliche gestartet

Die neue multiprofessionelle Versor-
gung für schwer psychisch erkrankte 
Kinder und Jugendliche nach der Richt-
linie über die berufsgruppenübergrei-
fende, koordinierte und strukturierte 
Versorgung insbesondere für schwer 
psychisch kranke Kinder und Jugend-
liche mit komplexem psychiatrischen 
oder psychotherapeutischen Behand-
lungsbedarf (KJ-KSVPsych-RL) kann 
seit dem 1. April 2025 mit dem Inkraft-
treten der Vergütungsregelungen für 
die neuen Leistungen umgesetzt wer-
den. 

Mit dieser Richtlinie wurden die Grund-
lagen für eine teambasierte multipro-
fessionelle Versorgung schwer psy-
chisch erkrankter Kinder und Jugendli-
cher geschaffen, bei der bedarfsabhän-
gig auch eine bessere Zusammenarbeit 
und Koordination der Leistungen an der 

Schnittstelle zum Beispiel zur Jugend-
hilfe, zu Schule und Kita oder zur Ein-
gliederungshilfe organisiert werden 
können.

Das Besondere daran: Für jeden*jede 
Patient*in wird individuell ein Zentrales 
Team gebildet, bestehend aus mindes-
tens einem*einer Psychotherapeut*in, 
einem*einer Kinder- und Jugendpsychia
ter*in sowie einem*einer koordinieren-
den Person. Die Patient*innen bzw. 
Sorgeberechtigten wählen einen*eine 
Psychotherapeut*in oder Ärzt*in als 
zentralen*zentrale Ansprechpartner*in, 
der*die die gesamte Behandlung plant. 
Der*die Bezugspsychotherapeut*in/-
ärzt*in sorgt dafür, dass alle beteiligten 
Leistungserbringer*innen koordiniert 
zusammenarbeiten und bedarfsabhän-
gig auch Einrichtungen der Jugendhilfe, 
der Kinder- und Jugendpsychiatrischen 

Dienste oder der Eingliederungshilfe 
hinzugezogen werden. 

Um Psychotherapeut*innen über die 
ambulante Komplexversorgung für Kin-
der und Jugendliche zu informieren, er-
arbeitet die BPtK eine ausführliche Pra-
xis-Info, die in Kürze veröffentlicht wird.
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